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Rechtsgrundlage: Kärntner Wohnbauförderungsgesetz, LGBl Nr 68/2017 (K-WBFG 2017) idgF  

 

für die Förderung der Errichtung von Wohnraum im Eigentum (Eigenheime, Doppelhäuser, 

Gruppenwohnbau, Auf-, Zu-, Um- oder Einbauten in Wohnhäusern oder sonstigen Gebäu-

den) – Richtlinie Nr. 1 

 

gültig 01.01.2026 bis 31.12.2028 

 

Abteilung 11 – Soziales Wohnen & Arbeitsmarkt  
 

RICHTLINIE 
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Wichtiger Hinweis: 

Aufgrund begrenzter Budgetmittel erfolgt die Zusicherung nach Maßgabe verfügbarer Mittel in der Reihenfolge des Antragsein-

gangs. 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form verwendet. Die Bezeichnungen 

gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat ausschließlich redaktionelle Gründe 

und beinhaltet keine Wertung.  
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1.  
Zielsetzung 

Wesentliche Zielsetzung des Kärntner Wohnbauförderungsgesetzes 2017 ist die Sicherung einer 

zeitgemäßen und leistbaren Wohnversorgung der Kärntner Bevölkerung unter Berücksichtigung 

der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeit, Steigerung der Lebensqualität so-

wie raumordnungsrechtlicher Aspekte. Im Sinne dieser Zielsetzung soll der Zugang zu leistbarem 

Wohnraum im städtischen und ländlichen Raum durch Schaffung von Eigentum, dh Errichtung ei-

nes Ein- bzw. Zweifamilienwohnhauses oder einer Wohnung durch Nachverdichtung (Auf-, Zu-, Um- 

oder Einbau in ein Wohnhaus / sonstiges Gebäude), erleichtert werden. Die Eigentumsförderung be-

rücksichtigt besonders Familien mit Kindern, Haushalte mit niedrigem Einkommen, eine klima- und 

energiesparende, ökologische und ressourcenschonende Bauweise, wie auch die Nähe etwa zu 

umweltfreundlicher Mobilität, zu Einrichtungen der täglichen Nahversorgung, der sozialen Infra-

struktur (medizinische Versorgung, Apotheke, Schulen, Kindergarten, öffentliche Verwaltung, 

Dienstleistungsbetriebe etc.) und Einrichtungen für Erholung und Freizeit und soll insbesondere zu 

einer Stärkung des ländlichen Raums beitragen. Diese Förderungsmaßnahme soll einen Beitrag 

zur Entlastung der Wohnkosten, Reduktion der CO2 Emissionen privater Haushalte und zu einer 

kompakten Siedlungsentwicklung sowie Stärkung der Ortszentren beitragen. 

 

 

2. 
Begriffsbestimmungen 

Eigenheim: ein Gebäude mit höchstens 2 Wohnungen, wovon eine zur Benützung durch den För-

derungswerber bestimmt ist; 

Sonstiges Gebäude: ein Gebäude, das nicht zu Wohnzwecken dient, jedoch nach Abschluss von 

Baumaßnahmen zur ganzjährigen Wohnnutzung geeigneten Wohnraum aufweist; 

Doppelhäuser: zwei auf je einer Liegenschaft befindliche, unmittelbar aneinander in einem Zug 

gebaute Gebäude mit jeweils höchstens zwei Wohnungen, von denen jeweils eine zur Benützung 

durch die (Mit-)Eigentümer bestimmt ist; 

Gruppenwohnbau: mindestens drei Eigenheime, die als Gesamtprojekt gemeinsam geplant und in 

gekuppelter oder geschlossener Bauweise errichtet werden und deren Grundstücksbedarf ein-

schließlich der verbauten Fläche 500 m² je Gebäude nicht übersteigt; 

Wohnung: als Wohnung gilt eine zur ganzjährigen Bewohnung geeignete, baulich in sich abge-

schlossene normal ausgestattete Wohnung, die mindestens aus Zimmer, Küche (Kochnische), WC 

und Bade- oder Duschgelegenheit besteht und deren Nutzfläche nicht weniger als 25 m² beträgt. 

Bei Wohngebäuden mit zwei Wohnungen müssen die geförderten Wohnungen baulich in sich ab-

geschlossen sein. Ausnahme: bei bäuerlichen Wohngebäuden mit zwei Wohnungen muss nur die 

zweite Wohnung baulich in sich abgeschlossen sein; 

Ausstattung: die zu fördernde Wohnung ist den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entsprechend in 

normaler Ausstattung nach dem jeweiligen Stand der Technik, insbesondere hinsichtlich des 

Schall-, Wärme-, Feuchtigkeits- und Abgasschutzes sowie der Anschlussmöglichkeit an Fern-

wärme in hierfür in Betracht kommenden Gebieten, auszuführen. Es dürfen keine Baustoffe ver-

wendet werden, die eine Beeinträchtigung der Gesundheit von Menschen bei der Bauausführung 

des Objektes bewirken; die Baustoffe dürfen im Verlauf des Lebenszyklus keine klimaschädigen-

den, halogenierten Gase in die Atmosphäre freisetzen; 

Nutzfläche: jene Fläche die von der Baubehörde gem. ÖNORM 1800 im Rahmen des Bauverfah-

rens herangezogen wird 
 

Die förderbare Nutzfläche beträgt bei einer Haushaltsgröße von 

1 Person 50 m² 

2 Personen 65 m² 

3 Personen 75 m² 

4 Personen 90 m² 
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5 Personen 105 m² 

6 Personen 115 m² 

mehr als 6 Personen 125 m² 

 

Hinweis: Für die gebührenbefreite Pfandrechtseintragung ins Grundbuch wird die Nutzflä-

che nach dem WFG 1984, BGBI. Nr. 482/1984, idF BGBI. I Nr. 131/2001, berechnet und obliegt 

die Entscheidung über die Gebührenbefreiung dem zuständigen Gericht (siehe Informati-

onsblatt zum Antragsformular); 

 

 

3. 
Förderungswerber 

Förderungswerber können ausschließlich natürliche Personen sein,  

▪ die begünstigte Person im Sinne des § 5 Z 21 K-WBFG 2017 (LINK) sind, und 

▪ (Mit-)Eigentümer der Bauliegenschaft sind.  

(Mit-)Eigentümer der Bauliegenschaft ist, wer als solcher im Grundbuch eingetragen ist.  

 

 

4. 
Förderungsgegenstand  

Gefördert wird die Schaffung von Wohnungen und Wohnräumen durch  

▪ Errichtung eines Eigenheims, von Gebäuden im Gruppenwohnbau oder eines Doppelhauses 

mit je maximal 2 Wohnungen, zur Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses für den Ei-

genbedarf und hinsichtlich einer zweiten Wohnung auch des dringenden Wohnbedürfnisses 

einer dem Förderungswerber nahestehenden begünstigten Person mit Ausnahme seines Ehe-

gatten oder eingetragenen Partners oder Lebensgefährten. 

▪ Errichtung einer Wohnung durch Auf-, Zu-, Um- oder Einbau in Wohnhäuser oder sonstige 

Gebäude zur Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses für den Eigenbedarf oder Bedarf 

einer dem Förderungswerber nahestehenden begünstigten Person mit Ausnahme seines Ehe-

gatten oder eingetragenen Partners oder Lebensgefährten. 

 

Bei Errichtung einer dritten Wohnung in ein Eigenheim oder Einbau einer Wohnung in einen mehr-

geschossigen Wohnbau ist ein Nutzwertgutachten erforderlich. 

 

Hinweis zu nahestehenden Personen: 

Verwandte in gerader Linie (Großeltern, Eltern, Kinder und Enkelkinder) einschließlich der Adoptiv- 

und Pflegekinder, Geschwister, Verschwägerte in gerader Linie (dies gilt für eingetragene Partner 

sinngemäß) und eigene adoptierte Kinder und Pflegekinder 

 

5. 
Förderungsvoraussetzungen 

 

A) Persönliche Voraussetzungen 

Als höchstzulässiges Jahreseinkommen (Familieneinkommen) im Sinne des § 5 Z 21 lit. e K-WBFG 

2017 gilt bei einer Haushaltsgröße von 

einer Person EUR 53.000,00 

zwei Personen EUR 82.000,00 

für jede weitere Person EUR   8.000,00 zusätzlich.  

 

Die Förderung reduziert sich um 25 %, 50 % bzw. 75 %, wenn das höchstzulässige Jahreseinkom-

men (Familieneinkommen) um höchstens 10 %, 20 % bzw. 30 % überschritten wird. Der vermin-

derte Förderungsbetrag wird erforderlichenfalls auf die nächsten vollen Hundert aufgerundet. 
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Hinweis:  

Bei Errichtung einer Wohnung durch Auf-, Zu-, Um- oder Einbau in Wohnhäusern oder sonstigen 

Gebäuden zur Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses für den Bedarf einer dem Förde-

rungswerber nahestehenden begünstigten Person ist auch das Haushaltseinkommen der naheste-

henden begünstigten Person zu berücksichtigen. 

 

Bei nicht zur Einkommensteuer veranlagten Personen kann vom durchschnittlichen Einkommen 

der letzten drei Monate ausgegangen werden, wenn sich das Einkommen um mindestens 30 % 

verringert hat. 

 

Bei veranlagten Personen können zB bei Negativeinkommen zur Ermittlung eines Durchschnitts-

wertes die Einkommensteuerbescheide der letzten drei Kalenderjahre verlangt werden. 

 

B) Sachliche Voraussetzungen 

Der Förderwerber hat im Rahmen der Antragstellung eine Eidesstattliche Erklärung über die Fi-

nanzierung des Bauvorhabens abzugeben. 

 

Das Bauvorhaben ist innerhalb von drei Jahren ab Förderungszusicherung fertig zu stellen; eine 

Überschreitung der Frist ist nur auf Antrag in begründeten Ausnahmefällen (zB Krankheit, existen-

zielle Probleme) möglich, wobei eine derartige Fristerstreckung nur dann gewährt wird, wenn mit 

dem Bauvorhaben zumindest begonnen wurde. 

 

Der Förderungswerber ist verpflichtet, alle Ereignisse, die eine Abänderung gegenüber dem För-

derungsantrag oder den vereinbarten Auflagen oder Bedingungen oder eine Rückforderung der 

Förderung erfordern würden, dem Förderungsgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 

Die Übertragung des Eigentums an der Liegenschaft durch Rechtsgeschäft unter Lebenden bedarf 

außer in den Fällen des § 31 Abs. 2 Z 1 bis Z 3 K-WBFG 2017 der schriftlichen Zustimmung des 

Förderungsgebers und wird diese erteilt, wenn es sich beim Übernehmer / Erwerber um eine be-

günstigte Person handelt und diese die Verpflichtung zur Kreditrückzahlung übernommen hat. 

 

Miteigentümer der Liegenschaft haften für den Förderungskredit in jedem Fall als Realschuldner. 

 

Der Förderungswerber ist verpflichtet, den Organen des Förderungsgebers oder von diesen be-

auftragten Organen sowie den Organen des (Landes)Rechnungshofes zwecks Prüfung der Förde-

rungswürdigkeit und der richtlinienkonformen Verwendung der Förderungsmittel Zutritt zum geför-

derten Objekt sowie Einsicht in einschlägige Unterlagen (Bücher, Belege, etc.) zu gewähren, vor-

gesehene Berichte zu erstatten und weiters die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

 

Hinweis: Unterlagen und Nachweise zur Überprüfung der Endabrechnung sind für die Dauer von 

10 Jahren ab Einreichung der Endabrechnung aufzubewahren. 

 

Über den Anspruch aus der Förderungszusicherung kann weder durch Abtretung, Anweisung oder 

Verpfändung noch auf irgendeine Weise unter Lebenden verfügt werden. Dieser Anspruch kann 

auch nicht von Dritten in Exekution gezogen werden. 

Die Inanspruchnahme einer weiteren Landesförderung für die geförderte Maßnahme ist nicht zu-

lässig. 

 

Soweit die aus dieser Förderungsrichtlinie geförderten Maßnahmen als Endenergieverbrauchsein-

sparungen im Sinne des Bundes-Energieeffizienzgesetzes – EEffG, BGBl. I Nr. 72/2014 idgF, 
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anrechenbar sind, werden diese dem Land Kärnten als alternative strategische Maßnahme gemäß 

§ 37 Z 11 EEffG zugerechnet. Eine gänzliche oder teilweise Geltendmachung der anrechenbaren 

Maßnahmen durch Dritte, insbesondere durch Übertragung durch den Förderwerber zum Zwecke 

der Anrechnung auf Individualverpflichtungen gemäß § 62 EEffG ist nicht möglich. 

 

In der Förderungszusicherung und im Schuldschein können weitere Förderungsbedingungen defi-

niert werden. 

 

Alle mit der Förderung verbundenen Kosten und Gebühren trägt der Förderungswerber. 

 

Allfällige Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Mündliche Zusatzvereinbarungen werden 

nicht Bestandteil des Förderungsvertrages. 

 

Als Gerichtsstand in allen aus der Gewährung der Förderung entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist 

das sachlich zuständige Gericht in Klagenfurt vorgesehen. 

 

C) Technische Förderungsvoraussetzungen 

Mindestanforderung für Heizungs- und Warmwasserversorgung 

Die Heizungs- und Warmwasserversorgung hat durch folgende „hocheffiziente alternative Energie-

systeme“ zu erfolgen, sofern die zu fördernde Baulichkeit nicht in einem Fernwärmebereich gemäß 

lit. b bzw. lit. c liegt oder der Anschluss an dieses Netz mit einem besonders hohen technischen 

oder wirtschaftlichen Aufwand verbunden ist (Ausnahme: Ist der der Anschluss an ein klimafreund-

liches oder hocheffizientes Nah- /Fernwärmenetz aus technischen Gründen nicht möglich oder aus 

wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar, wird der Umstieg auf eine Holzzentralheizung (Hackgut, 

Stückholz, Pellets) oder eine Wärmepumpe gefördert. Die fehlende wirtschaftliche Zumutbarkeit ist 

dann gegeben, wenn die Investitionskosten für das klimafreundliche Alternativsystem (das heißt 

Wärmepumpe, Holzheizung) zumindest 25 % unter den Investitionskosten des Fernwärmean-

schlusses liegen. 

 

a) Holzzentralheizungsgerät (Pelletskessel, Stückholzkessel, Hackgutkessel):  

Es werden nur Holzheizungskessel gefördert, welche die Emissionsgrenzwerte der Umweltzei-

chenrichtlinie (UZ 37) im Volllastbetrieb und eines Kesselwirkungsgrades von mind. 85 % ein-

halten (Informationen zu den förderungsfähigen Kesseltypen finden Sie unter dem Link Liste 

förderungsfähige Heizungssysteme | Sanierungsoffensive). 

 

b) Fern-/Nahwärme bei denen zumindest 80 % der Energie aus erneuerbaren Quellen, aus hoch-

effizienten Kraftwärme-Kopplungsanlagen im Sinne der Richtlinie 2012/27/EU, sonstiger Ab-

wärme, die andernfalls ungenutzt bleibt oder einer Kombination dieser Energien/Wärmen stam-

men. Zur Spitzenlastabdeckung und als Ausfallsreserve kann Energie aus anderen Systemen 

im Ausmaß von bis zu 20 % eingesetzt werden. 

Definition Fernwärme: die Verteilung thermischer Energie in Form von Dampf oder heißem 

Wasser von einer zentralen Erzeugungsquelle durch ein Netz an mehrere Gebäude oder An-

lagen zur Nutzung von Raum oder Prozesswärme. 

 

c) Klimafreundliche Nah-/Fernwärme bei denen zumindest 50 % der Energie aus erneuerbaren 

Quellen bzw. 75 % der Wärme aus Kraft-Wärme Kopplungsanlagen oder 50 % einer Kombina-

tion dieser Energien/Wärmen stammt. 

 

d) Wärmepumpe: 

 
▪ Einhaltung der EHPA-Gütesiegelkriterien in der jeweils gültigen Version, bestätigt durch  

http://www.raus-aus-öl.at/efh)
http://www.raus-aus-öl.at/efh)
http://www.raus-aus-öl.at/efh)
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ein unabhängiges Prüfinstitut. 
▪ Das eingesetzte Kältemittel darf einen GWP-Wert von 750 nicht überschreiten. 
▪ Monoblock-Wärmepumpen ≤ 50 kW (Luft-Wasser, Wasser-Wasser, Sole-Wasser) mit ei-

nem GWP-Wert > 150), sowie Split-Wärmepumpen ≤ 12 kW (Luft-Wasser) mit einem GWP-
Wert > 150 dürfen gemäß F-Gase Verordnung (VO EU 2024/573) ausschließlich bis spä-
testens 01.01.2027 in Verkehr gebracht werden. 

▪ maximale Vorlauftemperatur des Wärmeabgabesystems von 55°C. 
es sind nur Wärmepumpen < 100 kW förderungsfähig. 

 

e) Andere Technologien und Energieversorgungssysteme, soweit diese im Vergleich zu den in lit. 

a, b, c, bzw. d angeführten Systemen zu geringeren Treibhausgasemissionen führen. 

 

Das Heizungssystem ist als Zentralheizung zur Beheizung des ganzen Gebäudes mit einem Wär-

meverteilsystem über Rohrleitungen zu den beheizbaren Räumen auszuführen. 

 

Biogene Heizungssysteme sollen nach Möglichkeit mit (thermischen oder Photovoltaik) Solaranla-

gen kombiniert werden um zu vermeiden, dass Heizungs/-Warmwasserkessel während der Som-

mermonate betrieben werden müssen. Bei elektrischen Wärmepumpen ist eine Kombination mit 

(thermischen oder Photovoltaik) Solaranlagen anzustreben. Die Kombination mit einer thermischen 

Solaranlage wird zusätzlich mit einem Erhöhungsbonus gefördert. 

 

 
6. 

Art der Förderung 
Die Förderung erfolgt durch Gewährung  

▪ eines Förderungskredites, Laufzeit 30 Jahre, Verzinsung: 0,5 % p.a. vom 1. bis 20. Jahr, 1,5 

% p.a. vom 21. bis 30. Jahr, dekursiv, Berechnung 30/360, mit einer Zinsen und Tilgung um-

fassenden Annuität vom 1. – 20. Jahr jährlich von 3,59 % und vom 21.-30. Jahr jährlich von 

3,78 % und ist diese in monatlichen Teilbeträgen tilgungskonform am 1. eines jeden Monats zu 

entrichten. 
 

und 
 

▪ von Annuitätenzuschüssen auf die Laufzeit von längstens 10 Jahren zu Rückzahlungsraten zur 

Finanzierung aufgenommener hypothekarisch besicherter Bank- bzw. Bausparkassenkredite. 

Der Annuitätenzuschuss beträgt in den ersten 5 Jahren jährlich 4 % des förderbaren Hypothe-

karkredites und vom 6. – 10. Jahr jährlich 3 % des förderbaren Hypothekarkredites. 

 

Die Annuitätenzuschüsse können nur Förderungswerbern ((Mit-)Eigentümern) gewährt werden, 

die die geförderte Wohnung selbst bewohnen. Bei einer geförderten zweiten Wohnung für eine 

nahestehende Person wird nur der Förderungskredit gewährt. 

 

Für die Zuerkennung der Annuitätenzuschüsse vom 6. – 10. Jahr ist vor Ablauf des 5. Jahres des 

Zuerkennungszeitraumes ein Weitergewährungsantrag zu stellen und eine neuerliche Einkommen-

sprüfung erforderlich. 

 

Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch. 

 

 

7. 
Höhe der Förderung 

Die Förderungshöhe errechnet sich aus der Basisförderung und Bonusbeträgen und wird die er-

rechnete Förderungssumme wie folgt aufgeteilt: 

▪ 60 % Förderungskredit 
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▪ 40 % durch Annuitätenzuschüsse gestützter Hypothekar- bzw. Bausparkassenkredit 

 

Basisförderung max. EUR 900,00 je m² Nutzfläche 

Bonusbeträge zur Basisförderung  

Bonus für verdichtete Bauweise und Nachverdichtung 
 

 

Grundstücksgröße: ≥500 – 750m max. EUR 50,00 je m² förderbarer Nutzfläche 

Grundstücksgröße: <500m² max. EUR100,00 je m² förderbarer Nutzfläche 

Abbruchkosten 
 

max. EUR 10.000,00 

Umweltbonus1  

Ökoindex 160 – 120 max. EUR 1.500,00 

Ökoindex < 120 max. EUR 4.000,00 

Ökoindex < 80 max. EUR 6.000,00 

Ökoindex < 40 
 

max. EUR 8.000,00 

Bonus für Sonnenenergie je Gebäude2  

Thermische Solaranlage 
 

EUR 400,00 je m² Aperturfläche bis  

max. EUR 6.000,00 
 

Bonus barrierefreie Bauweise max. EUR 10.000,00 

Kinderbonus3 max. EUR 1.200,00 

Bonus behindertengerechte Maßnahmen max. EUR 15.000,00 

Bonus Wohnraumlüftung max. EUR 4.000,00 

 

 

8. 
Antragstellung und Förderablauf 

 

A) Antragstellung 

Der Förderungsantrag auf Gewährung eines Förderungskredites und Annuitätenzuschusses ist 

vor Baubeginn ausschließlich unter Verwendung der aufgelegten Formblätter beim Amt der Kärnt-

ner Landesregierung, Abteilung 11, Mießtalerstraße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee, einzubrin-

gen. Die Formblätter stehen unter www.wohnbau.ktn.gv.at zum Download zur Verfügung. 

 

Vor Annahme der Zusicherung darf mit den Bauarbeiten nicht begonnen werden. Es kann jedoch 

am Antragsformular eine Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn begehrt werden und wird diese 

erteilt, wenn: 

▪ nach den baurechtlichen Vorschriften erforderliche Baubewilligungen rechtskräftig vorliegen, 

▪ der Nachweis über die elektronische Übermittlung des Energieausweises in die dafür vorgese-

hene Datenbank für Energieausweise vorliegt, und 

▪ der Förderungswerber sich schriftlich mit der Überwachung der Bauausführung durch das Land 

einverstanden erklärt hat. 

Aus der Erteilung des vorzeitigen Baubeginns kann ein Anspruch auf Förderung nicht ab-

geleitet werden. 

 

Dem Förderungsantrag sind alle zur Beurteilung und Überprüfung des Antrages erforderlichen 

 
1 Dieser Bonusbetrag ist im Energieausweis abgebildet und ist daher jede nicht plankonforme Umsetzung zu melden, da Ände-
rungen gegenüber dem Plan zu einer Reduzierung oder einem Verlust der Förderung (zB bei Unterschreitung erforderlicher Ener-
giekennzahlen) führen können. 
2 Dieser Bonusbetrag ist im Energieausweis abgebildet und ist daher jede nicht plankonforme Umsetzung zu melden, da Ände-
rungen gegenüber dem Plan zu einer Reduzierung oder einem Verlust der Förderung (zB bei Unterschreitung erforderlicher Ener-
giekennzahlen) führen können. 
3 Dieser Bonusbetrag können für jedes Kind, welches im geförderten Objekt sein dringendes Wohnbedürfnis befriedigt und für 
das Familienbeihilfe bezogen wird, beantragt werden. 

http://www.wohnbau.ktn.gv.at/
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Unterlagen anzuschließen, insbesondere 

▪ Rechtskräftiger Baubewilligungsbescheid; 

▪ Baubeschreibung; 

▪ Eidesstattliche Erklärung über die Sicherstellung der Ausfinanzierung des Bauvorhabens 

(Formular). Wird zur Finanzierung des Bauvorhabens (auch) ein Fremdmitteldarlehen bei ei-

nem Bankinstitut aufgenommen, so ist der entsprechende Kreditvertrag dem Antrag beizu-

schließen; 

▪ Angaben über persönliche Verhältnisse (Formular); 

▪ Staatsbürgerschaftsnachweis(e) des (der) Eigentümer(s) oder Nachweis über die Gleichstel-

lung österreichischen Staatsbürgern; 

▪ Heiratsurkunde; 

▪ Scheidungsurteil oder Scheidungsvergleich; Einkommensnachweise des Förderungswerbers 

und aller zum Haushalt gehörenden Personen, die das Förderobjekt beziehen (z.B. Lohnzet-

tel und Beitragsgrundlagennachweis, Einkommensteuerbescheid, Pensionsbezug, AMS-Be-

zugsbestätigung, Leistungsanspruch aus der Krankenkasse, Bestätigung Karenzgeld, Bestä-

tigung Notstandshilfe, Studiennachweise, Lehrverträge, Nachweis über Unterhaltszahlungen, 

etc.); 

▪ Erklärung (lt. Formular) über die Aufgabe bzw. Verwendung der bisher innegehabten Woh-

nung(en); 

 

Im Falle der Beanspruchung eines Bonus für barrierefreie Bauweise bzw. für behinderten-

gerechte Maßnahmen hat der Förderungswerber persönlich bei der Förderstelle unter Bei-

bringung der baubehördlich genehmigten Einreichpläne vorzusprechen.  

 

Zum Zeitpunkt der Antragstellung ist für das zu fördernde Wohnobjekt eine nach baurechtlichen 

Vorschriften erforderliche Baubewilligung vorzulegen und ein nach den baurechtlichen Vorschriften 

erstellter Energieausweis in elektronischer Form vollständig in die online – Datenbank ZEUS-Kärn-

ten (www.ktn.energieausweise.net) für Energieausweise zu übermitteln und im Förderantrag die 

ZEUS- Projektnummer bekannt zu geben. Förderanträge die den erforderlichen Nachweis über die 

Baubewilligung und elektronische Übermittlung des Energieausweises an die Landesregierung 

nicht beigebracht haben, gelten als nicht eingebracht. Die Energieausweise werden stichproben-

artig überprüft. Ergibt die Überprüfung eines Energieausweises Beanstandungen, so hat der För-

derungswerber eine Berichtigung des Energieausweises zu veranlassen. 

 

Wird kein Antrag auf vorzeitigen Baubeginn gestellt, darf mit der Bauausführung vor An-

nahme der Zusicherung der Förderung nicht begonnen werden. 

 

B) Antragsprüfung 

Der Förderungsantrag samt Beilagen wird auf Vollständigkeit, Schlüssigkeit und Förderungsfähig-

keit gemäß den Bestimmungen des K-WBFG 2017 idgF und dieser Richtlinie überprüft. 

 

Im Falle einer Genehmigung wird dem Förderungswerber eine schriftliche Zusicherung erteilt sowie 

ein Schuldschein ausgestellt. Der Förderungsvertrag kommt rechtswirksam mit der Übermittlung 

der Förderungszusicherung und des Schuldscheines zwischen dem Förderungsgeber und dem 

Förderungswerber zustande. 

 

Der Förderungsantrag kann vom Förderungswerber vor Zuzählung des Förderungskredites durch 

schriftliche Erklärung zurückgezogen werden. 

 

Der in der Zusicherung genannte Förderungsbetrag ist ein vorläufiger Maximalbetrag. Die Festle-

gung der endgültigen Förderungshöhe erfolgt auf Basis der Förderungsvoraussetzungen (z.B. 

http://www.ktn.energieausweise.net/
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hauptwohnsitzliche Nutzung) und der tatsächlichen Bauausführung. 

 

Im Falle einer Nichtgenehmigung wird dem Förderungswerber eine kurze begründete schriftliche 

Ablehnung seines Antrags übermittelt. 

 

Soweit der Förderungswerber im Rahmen von Förderungsanträgen nachweislich falsche Angaben 

macht, wird der Förderungsantrag abgelehnt. 

 

Vor Zuzählung des Förderungskredites, Auszahlung von Annuitätenzuschüssen kann die Zusiche-

rung widerrufen werden, wenn der Förderungswerber nicht alle für die Auszahlung vorgesehenen 

Voraussetzungen (Bedingungen) erfüllt. 

 

 

9. 
Auszahlungsvoraussetzungen für Förderungskredit und Annuitätenzuschüsse 

Vor Kreditzuzählung ist im Grundbuch eine erstrangige Sicherstellung des Förderungskredites auf 

dem gesamten Grundbuchskörper (Bauliegenschaft samt Zufahrt) und ein Veräußerungsverbot auf 

der betroffenen Liegenschaft einzuverleiben, dass auch gegen Dritte wirkt und Rechtsnachfolger 

bindet. 

 

Die Auszahlung des Förderungskredits erfolgt auf Basis eines Zahlungsansuchens (lt. Formblatt) 

im Ausmaß von  

▪ 70 % nach Vorliegen des Gerichtsbeschlusses über dessen erstrangiger Verbücherung, Ein-

verleibung des Veräußerungsverbotes und Bestätigung der Gemeinde/Baubehörde über die 

erfolgte Fertigstellung des Rohbaus und 

▪ 30 % nach Endabrechnung unter Vorlage einer Bestätigung über die antragskonforme Durch-

führung des Bauvorhabens, eines Nachweises über die Erfüllung der Bestimmungen des      § 

39 Kärntner Bauordnung 1996, LGBl. Nr. 62/1996, idgF (Meldepflicht), einer Bestätigung über 

die tatsächliche Bauausführung lt. Formblatt und der Meldebestätigung der geförderten Woh-

nung(en). 

 

Die Verzinsung des Förderungskredites beginnt mit dem der Auszahlung „Fertigstellung des Roh-

baus“ folgenden zweitnächsten Monat. Die Tilgung und damit die Laufzeit des Förderungskredites 

beginnt mit dem zweitnächsten Rückzahlungstermin, der der Auszahlung des restlichen Kreditbe-

trages nach Endabrechnung folgt und ist die Zinsen und Tilgung umfassende Annuität am 1. eines 

jeden Monats fällig. 

 

Die erstmalige Auszahlung des Annuitätenzuschusses für die ersten 5 Jahre erfolgt auf Antrag 

nach Zuzählung des Förderungskredites, Prüfung der Förderungsvoraussetzungen und Nachweis 

über die Aufnahme eines hypothekarisch besicherten Bank- oder Bausparkassenkredites mindes-

tens in Höhe des in der Zusicherung als zuschussfähig ausgewiesenen Betrages (Kreditvertrag). 

Liegt der aufgenommene Hypothekar- bzw. Bausparkassenkredit unter diesem Betrag, vermindern 

sich die Annuitätenzuschüsse im entsprechenden Ausmaß. 

 

Eine Weitergewährung für die nächstfolgenden 5 Jahre ist gesondert zu beantragen, wobei das 

Weiterbestehen der Voraussetzungen der „begünstigten Person“ und eine Bestätigung der Bank 

bzw. Bausparkasse über die Höhe der aushaftenden Kredite und die jährlichen Annuitätenleistun-

gen nachzuweisen sind. 

 

Bei nicht vollständigen, verspäteten oder nicht fristgerecht eingereichten Weitergewährungsanträ-

gen verkürzt sich der Zuerkennungszeitraum entsprechend. 
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Die Auszahlung der Annuitätenzuschüsse für die Erstgewährung erfolgt frühestens im Zweitfolge-

monat nach Vorliegen der Auszahlungsvoraussetzungen gemäß (vgl. oben).  

 

Nach gänzlicher Rückzahlung des Förderungskredites wird auf Antrag die Löschungsbewilligung 

erteilt. 

 

Soweit es Bedarf und zur Verfügung stehende Mittel erforderlich machen, wird eine Reihung der 

Förderungsanträge nach dem Datum des Einlangens vorgenommen und kann die Förderungs-

maßnahme und damit die Möglichkeit der Einreichung von Förderungsanträgen nach dieser Richt-

linie vorzeitig beendet werden. 

 

Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Maßgabe der budgetären Mittel und können aus 

budgetbedingten Verzögerungen der Auszahlung keine Ansprüche abgeleitet werden. Auf die För-

derung besteht kein Rechtsanspruch.  

 

 

11. 
Kündigung des Förderungskredites 

Der Förderungskredit wird unter Einhaltung einer Frist von mindestens sechs Monaten gekündigt 

und ist der Förderungswerber über schriftliche Aufforderung zur gänzlichen oder teilweisen Rück-

zahlung des Förderungskredites verpflichtet, wenn dieser 

▪ trotz schriftlicher Mahnung und Setzung einer angemessenen Nachfrist ohne Vorliegen von 

triftigen Gründen seinen Zahlungsverpflichtungen aus den Verträgen über den Förderungskre-

dit oder über sonstige zur Finanzierung des Bauvorhabens aufgenommene Kredite nicht nach-

kommt; 

▪ seine Verpflichtung zur Sicherstellung des Förderungskredites oder Bedingungen (Auflagen) 

der Zusicherung nicht erfüllt; 

▪ die geförderte(n) Maßnahme(n) nicht oder nicht rechtzeitig durchführt; 

▪ den Förderungskredit nicht bestimmungsgemäß verwendet; 

▪ vorgesehene Berichte nicht erstattet, Nachweise nicht erbringt oder erforderliche Auskünfte 

nicht erteilt, sofern eine schriftliche Aufforderung unter Setzung einer Frist und Hinweis auf die 

Rechtsfolgen bei Nichtbeachtung erfolglos geblieben sind; 

▪ die ihm gesetzlich obliegende Erhaltung des geförderten Objektes unterlässt; 

▪ aus seinem Verschulden die Unterlagen zur Überprüfung der Richtigkeit der Endabrechnung 

innerhalb von 10 Jahren nach Vorlage der Endabrechnung über die geförderte(n) Maß-

nahme(n) nicht mehr vorweisen kann; 

▪ ohne Zustimmung des Förderungsgebers Änderungen am oder im geförderten Objekt vor-

nimmt, die dem Fördervertrag widersprechen oder wesentliche Änderungen vornimmt oder zu-

lässt. Nicht wesentlich sind Änderungen, die zu keiner Überschreitung der gesetzlich zulässi-

gen Nutzfläche führen, aber die sachlichen Voraussetzungen gemäß Pkt. 4.2. erfüllen; 

▪ die zur Benützung durch die begünstigte Person bestimmten Räumlichkeiten weder von dieser 

noch von nahestehenden Personen zur Befriedigung ihres dringenden Wohnbedürfnisses re-

gelmäßig benützt werden und kein Antrag auf Vermietung gemäß § 33 K-WBFG 2017 gestellt 

und bewilligt wurde, es sei denn, dass die Nichtbenützung auf vorübergehende Abwesenheit 

infolge Krankheit oder Kur oder für maximal drei Jahre auf zwingende berufliche Gründe oder 

Unterrichtszwecke zurückzuführen ist; 

▪ seine Rechte an den bisher innegehabten Wohnungen nicht innerhalb von 6 Monaten nach 

Bezug der geförderten Wohnung gemäß § 21 Abs. 3 WFG 1984, BGBl. Nr. 482, idF BGBl. I 

Nr. 131/2001, aufgibt; 

▪ die geförderte Wohnung nicht innerhalb von 6 Monaten nach Erfüllung der Verpflichtungen aus 
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§ 39 Kärntner Bauordnung 1996 idgF (Meldepflichten) bezieht. In besonders berücksichti-

gungswürdigen Fällen kann auf Antrag eine Fristerstreckung gewährt werden; 

▪ die geförderte Wohnung nicht mehr förderungskonform verwendet (z.B. Verkauf oder Schen-

kung der Wohnung/des Eigenheimes); 

▪ den Förderungskredit durch falsche oder unvollständige Angaben erschlichen hat; 

▪ Maßnahmen, die dem Bundes-Energieeffizienzgesetz (EEffG), BGBl. I Nr. 72/2014 idgF, ent-

sprechen und im Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben stehen Dritten ganz oder teil-

weise als Maßnahme nach dem EEffG anrechnet bzw. anrechnen lässt; 

 

Im Falle einer Kündigung des Förderungskredites gelangen (Kündigungs-)Zinsen zur Verrechnung 

und wird der aushaftende Förderungskredit ab Eintritt des Kündigungsgrundes in Höhe von 4,0 % 

p.a. verzinst, wovon in begründeten Ausnahmefällen (insbesondere soziale Gründe) ganz oder 

teilweise Abstand genommen werden kann. 

 

Über begründeten Antrag kann eine Stundung dieser Rückzahlungsverpflichtung auf die Dauer von 

max. 5 Jahren, in begründeten Ausnahmefällen auf die Dauer von max. 10 Jahren gewährt werden, 

wobei zuzüglich zu den (Kündigungs-)Zinsen Stundungszinsen in Höhe von 5 % p.a. zu zahlen 

sind. 

 

Der Förderungskredit kann ohne vorangehende Kündigung sofort fällig gestellt bzw. rückgefordert 

werden, wenn über das Vermögen des Förderungswerbers ein Insolvenzverfahren eröffnet oder 

die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Vermögens abgewiesen wird. 

 

Von einer Kündigung des Förderungskredits kann abgesehen werden, wenn das Eigenheim inner-

halb der sechsmonatigen Kündigungsfrist an eine von der Gemeinde, in der das betreffende Wohn-

objekt liegt, vorgeschlagene, in dieser Gemeinde als wohnungssuchend bezeichnete begünstigte 

Person auf einen Zeitraum von höchstens drei Jahren zu einem Preis vermietet wird, der den Ka-

tegoriemietzins für eine Wohnung der Ausstattungskategorie A nach dem Mietrechtsgesetz nicht 

übersteigt, oder der Förderungswerber oder ihm nahestehende Personen die Räumlichkeiten spä-

testens mit Ablauf der sechsmonatigen Kündigungsfrist selbst wieder nutzen. 

 

Während der Dauer der Vermietung ist eine begünstigte Rückzahlung des Förderungskredits nach 

§ 46 K-WBFG 2017 nicht zulässig. 

 

Ab Eintritt des Kündigungsgrundes bzw. des Rückforderungsanspruches bis zur Vermietung an 

begünstigte Personen oder bis zur Nutzung durch den Förderungswerber oder durch eine ihm na-

hestehende Person werden (Kündigungs-)Zinsen in der Höhe von 4,0 % p.a. verrechnet. In be-

gründeten Ausnahmefällen kann davon Abstand genommen werden (insbesondere soziale 

Gründe). 

 

Im Falle eines Zahlungsverzugs bei der Rückzahlung des Förderungskredites fallen Verzugszinsen 

von 4 % p.a. sowie Zinseszinsen von 4 % p.a. an. 

 

 

12. 
Einstellung und Rückforderung von Annuitätenzuschüssen 

Gewährte Annuitätenzuschüsse werden eingestellt und ist der Förderungswerber über schriftliche 

Aufforderung verpflichtet allfällige zu Unrecht empfangene Annuitätenzuschüsse seit dem Beste-

hen des Kündigungsgrundes unter Anwendung der Bestimmungen über die Kündigungszinsen ge-

mäß Pkt. 11 rückzuerstatten, wenn 

▪ das Wohnobjekt weder vom Förderungswerber noch einer nahestehenden Person regelmäßig 



13  

und ganzjährig zur Befriedigung eines dringenden Wohnbedürfnisses bewohnt wird und kein 

Grund für eine berechtigte Abwesenheit iSd § 12 Abs. 2 Z 1 K-WBFG 2017 vorliegt, oder 

▪ der Förderungskredit gekündigt wurde, oder 

▪ das Wohnobjekt anderen Personen überlassen wird, oder 

▪ das Eigentum am Wohnobjekt übertragen wird, oder 

▪ der Förderungskredit zur Gänze getilgt wurde. 

 

Im Falle eines Zahlungsverzugs bei der Rückzahlung der Annuitätenzuschüsse fallen Verzugszin-

sen von 4 % p.a. bzw. Zinseszinsen von 4 % p.a. an. 

 

 

13. 
Übertragung des Förderungskredites 

Förderungskredite können bei Rechtsgeschäft unter Lebenden (z.B.: Verkauf, Übertragung, 

Schenkung) des geförderten Objektes an natürliche Personen, die die Voraussetzungen der be-

günstigten Person und die Bestimmungen des § 31 K-WBFG 2017 erfüllen, für die Eigennutzung 

übertragen werden. 

 

Hierzu ist die Prüfung der Förderungswürdigkeit des Übernehmers in Bezug auf das Vorliegen 

einer begünstigten Person erforderlich. Es ist dazu das Formblatt „Übernahme einer Wohnbauför-

derung“ zusammen mit allen erforderlichen Nachweisen einzureichen. Es wird angeraten, eine 

Prüfung der Förderungswürdigkeit vor Abschluss des Kaufvertrages durchführen zu lassen. 

 

Bei Übertragung im Erbwege nach einer Verlassenschaft muss der Erbe das geförderte Objekt für 

den Eigenbedarf oder eine ihm nahestehende Person verwenden und muss das geförderte Objekt 

spätestens 6 Monate nach Einantwortungsbeschluss bezogen werden. 

 

Allfällige an den Übergeber / Erblasser zugesicherte Annuitätenzuschüsse werden ab Abschluss 

des Kaufvertrages / ab dem Todestag eingestellt, es sei denn, dass der Übernehmer / Erbe bereits 

zum Zeitpunkt der Aufnahme des Hypothekarkredites Kreditschuldner war. 

 

 

14. 
Datenschutz 

Der Förderungsgeber ist berechtigt, automatisiert und nicht automatisiert alle in § 45 Abs. 1 K-

WBFG 2017 genannten personenbezogenen Daten auf Grund von Art. 6 Abs. 1 DSGVO für Zwe-

cke der Abwicklung des Förderungsvertrages, für Kontrollzwecke und für allfällige Rückforderun-

gen nach den Bestimmungen des K-WBFG 2017 idgF zu verarbeiten.  

 

Der Förderungsgeber ist weiters gemäß Art. 6 Abs. 1 DSGVO ermächtigt, Daten gemäß Pkt. 9 

Abs. 1 im notwendigen Ausmaß zur Erfüllung von Berichtspflichten, für Kontrollzwecke oder zur 

statistischen Auswertung an den Kärntner Landesrechnungshof und vom Land beauftragte Dritte, 

die zur vollen Verschwiegenheit über die Daten verpflichtet sind, allenfalls an den Bundesrech-

nungshof und das zuständige Bundesministerium, allenfalls an Organe der EU nach den EU-recht-

lichen Bestimmungen, an die Transparenzdatenbank im Sinne des Transparenzdatenbankgeset-

zes 2012 – TDBG 2012, BGBl. I Nr. 99 sowie für Rückforderungen an das Gericht zu übermitteln.  

 

Der Förderungsgeber ist gemäß Art. 6 Abs. 1 DSGVO befugt, im Rahmen der Förderungsabwick-

lung die ermittelten Daten an die Transparenzdatenbank im Sinne des Transparenzdatenbankge-

setzes 2012 – TDBG 2012 zu übermitteln und Daten, wenn sie zur Gewährung, Einstellung oder 

Rückforderung der Förderung erforderlich sind, aus der Transparenzdatenbank abzufragen.  
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Der Förderungsgeber ist berechtigt gemäß § 45 K-WBFG 2017 in Wahrnehmung seiner Aufgaben 

nach diesem Gesetz personenbezogene Daten zum Zweck der Feststellung der Förderungswür-

digkeit und der Sicherung von Förderungskrediten zu ermitteln und automationsunterstützt zu ver-

arbeiten und auch anderen Organen im Zuge der Anfragen zur Feststellung der Förderungswür-

digkeit zu übermitteln.  

 

Der Name des Förderungswerbers, der Förderungsgegenstand sowie die Art und die Höhe der 

Förderungsmittel können in Berichte über die Förderungsvergabe aufgenommen und so veröffent-

licht werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Fördergeber den Bestimmungen des Informationsfreiheits-

gesetzes unterliegt und in diesem Zusammenhang unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet 

ist, Informationen zu veröffentlichen 

 

Dem Förderwerber stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ein-

schränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür hat sich der Förderwerber an die 

Förderstelle zu wenden.  

 

Wenn der Förderwerber der Ansicht ist, dass die Verarbeitung seiner Daten gegen das Daten-

schutzrecht verstößt oder seine datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt 

worden sind, kann sich der Förderwerber bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist 

die Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at, zuständig. 

 

 

15. 
Geltungszeitraum der Richtlinie 

Die Richtlinie tritt mit 1.1.2026 in Kraft und ist bis 31.12.2028 gültig. 

 

 

16. 
Anträge und Auskünfte 

Amt der Kärntner Landesregierung 

Abteilung 11 – Soziales, Wohnen & Arbeitsmarkt 

Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee 

 

Tel: 050 536 31163 

       050 536 31160 

 

E-Mail: neubau@ktn.gv.at 

Internet: www.wohnbau.ktn.gv.at   

mailto:neubau@ktn.gv.at
http://www.wohnbau.ktn.gv.at/
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Erläuterungen zu den Bonusbeträgen 
 

Bonus für verdichtete Bauweise 

 

Verdichtete Bauweise: 

Die Grundstücksgröße einschließlich der bebauten Fläche darf die für den Bonusbetrag angeführte 

Größenordnung nicht überschreiten. 

 

Der Bonusbetrag wird nur zuerkannt, wenn der Förderungswerber während der Laufzeit des För-

derungskredites keine Grundstücke im Eigentum hat, die unmittelbar an das förderungsrelevante 

Grundstück angrenzen; ausgenommen davon sind Weggrundstücke, die im (schlichten Mit-)Eigen-

tum des Förderwerbers stehen und ausschließlich als Zufahrt zum Förderobjekt dienen. 

 

Nachverdichtung: 

Eigenheime im Gruppenwohnbau, Schaffung von neuem Wohnraum in bestehenden Gebäuden 

durch Auf-, Zu-, Um- und Einbauten, oder durch Schließen von Baulücken zwischen zwei beste-

henden Gebäuden. 

 

Abbruchkosten: 

Der Bonusbetrag wird für die Kosten des gänzlichen Abbruchs (bis zur Kellerdecke) eines ther-

misch und wirtschaftlich nicht mehr sanierbaren Wohngebäudes gewährt. 

 

Umweltbonus 

 

Der Ökoindex bewertet die ökologischen Belastungen von der Rohstoffgewinnung bis zur Herstel-

lung eines fertigen Produkts. 

 

Die Beurteilung der ökologischen Qualität der Materialien hat im Zuge der Berechnung des Ener-

gieausweises zu erfolgen. Beurteilt wird die ökologische Materialqualität mittels Ökoindex 

(OI3BG1,BGF) im Hinblick  

▪ auf Primärenergieinhalt (PEIne) – Herstellungsenergie nicht erneuerbar  

▪ Treibhauspotential (GWP) – Globale Erwärmung durch Treibhausgase  

▪ Versäuerungspotential (AP) – Regional wirksam auf Böden, Wald, Gewässer etc. 

 

Dabei werden diese jeweils zu 1/3 gewichtet. Der Ökoindex 3 wird auf die Bruttogrundfläche bezo-

gen. Die Datengrundlagen werden in der baubook – Plattform (www.baubook.at) verwaltet. Das 

Bewertungsverfahren ist im OI-Leitfaden des Instituts für Baubiologie und Bauökologie in Wien 

(IBO) beschrieben. Für die Berechnung ist der Leitfaden V5.0 – Stand September 2023 – maßge-

bend. 

 

Wenn durch Auf-, Zu-, Um-, oder Einbau eine Wohnung errichtet wird, müssen die bestehenden 

Materialien (Konstruktionen) nicht in die ökologische Beurteilung aufgenommen werden. Die öko-

logische Bewertung schon vorhandener Bauteile des Bestandes (z.B. Geschoßzwischendecke) 

kann unberücksichtigt bleiben. Neue Bauteilschichten wie zB eine Ausgleichsschüttung oder ein 

Estrich sind zu berücksichtigen. 

 

Bonus für Sonnenenergie 

Thermische Solaranlage für die Warmwasserbereitung und/oder Heizung 

 

Lieferant der Kollektoren muss das Gütesiegel des Verbandes Austria Solar führen oder die Kolle-

ktoren sind nach dem „Österreichischen Umweltzeichen für Sonnenkollektoren und Solaranlagen“ 

http://www.baubook.at/
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bzw. nach der „Solar Keymark“-Richtlinie zertifiziert oder entsprechen nachweislich den hierfür zu 

Grunde liegenden Kriterien. Die installierte Kollektor-Aperturfläche (oder Brutto- Kollektorfläche x 

90 %) der Solaranlage muss unabhängig vom Verwendungszweck mindestens 4 m2 umfassen. 

 

Bonus barrierefreie Bauweise 

 

Durch Vermeidung baulicher Barrieren wird die Zugänglichkeit und Benutzbarkeit von Wohnungen 

verbessert. 

 

Für die Zuerkennung des Bonus für Barrierefreiheit sind nachstehende Kriterien zu erfüllen: 

▪ Erschließung und barrierefreie Zugänglichkeit zum Haus- bzw. Wohnungseingang (Schwellen-

los, Steigung < 6 %, Wegbreite mind. 120 cm). 

▪ Eingangsbereich/Eingangstüre (Türbreite mind. 90 cm (lichte Breite), Schwellenhöhe max. 2 

cm). 

▪ Wohn-, Schlaf-, Koch-, Ess- und Sanitärräume müssen barrierefrei erreichbar sein. 

▪ Innerhalb der Wohnung ist der seitliche Abstand des Anfahrbereiches an der Türdrückerseite 

von 50 cm mind. bei der Wohnungseingangstür, der Tür zum Sanitärraum nach durchgeführter 

Anpassung und der Tür zu einem Aufenthaltsraum (Schlafraum) einzuhalten. Lichte Breite der 

Türen 80 cm (Wohnungseingangstüre 90 cm). 

▪ Für Wohnungseingangstüren ist ein Anfahrbereich an der Seite des Türbandes von 3,00 m² 

und an der dem Türband abgewandten Seite 1,80 m² vorzusehen. In allen anderen Fällen 

beidseits der Tür 1,80 m². 

▪ Barrierefreie Sanitärräume: Die Mindestgröße von barrierefreien Toilettenräumen beträgt 2,15 

m x 1,65 m. Im Bereich der WC-Schale muss eine Bewegungsfläche mit einem Durchmesser 

von mind. 150 cm vorhanden sein. Der Abstand zwischen der WC-Schale und einer der seitlich 

dazu angeordneten Wand muss mind. 90 cm betragen. Sonstige Sanitärraume müssen die 

erforderliche Bewegungsfläche von Durchmesser 150 cm haben. Die Mindestgröße eines kom-

binierten barrierefreien Sanitärraumes mit Toilette, Waschbecken und Dusche beträgt 5,00 m². 

Türen dürfen nicht nach innen ausgeführt werden. Bei zu geringer Bewegungsfläche ist die 

spätere Anpassbarkeit durch Zusammenlegung von Bad/WC bzw. WC/Abstellraum vorzuse-

hen. Zur späteren Entfernung vorgesehene Trennwände dürfen keine Installationen enthalten, 

durchgehender Estrich. Die konstruktive Vorbereitung der Wände für eine spätere Anbringung 

von Haltegriffen bei Dusche, WC und Badewanne muss gegeben sein. 

 

Kinderbonus 

 

Der Bonus wird für jedes Kind, welches im geförderten Objekt sein dringendes Wohnbedürfnis 

befriedigt und für das Familienbeihilfe bezogen wird, gewährt. 

 

Bonus für behindertengerechte bauliche Maßnahmen 

 

Der Bonus beträgt € 15.000 für ein Haushaltsmitglied mit Behinderung. 

 

Diese Maßnahmen müssen den Bestimmungen der ÖNORM B 1600 – Planungsgrundsätze für 

das barrierefreie Bauen, der ÖNORM B 1601 – Planungsgrundsätze bezüglich spezieller Baulich-

keiten für behinderte und alte Menschen oder gleichartigen Normen entsprechen. 

 

Bonus Wohnraumlüftung 

 

Förderungsfähige Systeme sind zentrale, semizentrale, semi-dezentrale, dezentrale Komfortlüf-

tungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Raumweise Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung 
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können dann gefördert werden, wenn alle Aufenthaltsräume einer Wohnung damit ausgestattet 

werden. Als Grundlage für Planung, Errichtung, Betrieb und Wartung dienen die landesspezifi-

schen Gesetze und nationale Normen. Für den Nachweis der Luft- und Winddichtheit sind die in 

der OIB Richtlinie 6, Ausgabe Mai 2023 unter Punkt 4.10 angeführten Bedingungeneinzuhalten. 

Die Luftwechselrate n50 darf den Wert von 1,5 h-1 nicht überschreiten. Es ist daher als Nachweis 

eine Luftdichtheitsmessung eines nachweislich geschulten Fachunternehmers erforderlich. 


